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Aufnahme der Grund- und Mittelschule an der Stuntzstraße in die Schulbauoffensive

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 07219 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 13 – Bogenhausen
vom 10.12.2019

Sehr geehrter Herr Ring,

bei der im Antrag Nr. 14-20 / B 07219 des Bezirksausschusses 13 vom 10.12.2019 
angesprochenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung 
im Sinne des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; 
einer stadtratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

Für die gewährte Fristverlängerung bedanke ich mich.

In Ihrem Antrag baten Sie um Aufnahme der Grund- und Mittelschule an der Stuntzstraße 
in die Schulbauoffensive.

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Ich möchte zunächst feststellen, dass die Schul- und Kindertageseinrichtungsanlage an 
der Stuntzstr. 55/Scherfweg 8 bereits Teil der Schulbauoffensive ist und der Stadtrat mit 
dem 2. Schulbauprogramm Vorleistungen (sog. Untersuchungsauftrag) genehmigt hat.

Um die Schulen erweitern zu können, ist eine Anpassung der planungsrechtlichen Situation 
notwendig. Erst mit der Aufstellung/Änderung des Bebauungsplans kann mit der Vorplanung 
und Kostenermittlung begonnen werden. Erst nach Vorlage der Kosten kann ein Projekt in 
ein Schulbauprogramm aufgenommen werden. Aus diesem Grund war eine Aufnahme in 
das 3. Schulbauprogramm nicht möglich.
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Wir verweisen hierzu auch auf die Ausführungen im Aufstellungsbeschluss des Referates für 
Stadtplanung und Bauordnung vom 19.02.2020 (Sitzungsvorlage 14-20 / V15933, Punkt 6b).

Der Antrag Nr. 14-20 / B 07219 des Bezirksausschusses des 13. Stadtbezirks Bogenhausen 
vom 10.12.2019 ist hiermit satzungsgemäß behandelt.

Das Direktorium HA II/V 2, BA-Geschäftsstelle Ost, erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Beatrix Zurek 
Stadtschulrätin


